
 

 SIRENENALARM 

Informationsblatt Sirenenalarm  

Die Warnung der Bevölkerung vor Gefahren ist eine wichtige Aufgabe der 
Kommunen. Eine bewährte Möglichkeit, die Einwohner auf eine Gefahr 
aufmerksam zu machen, ist dabei die Auslösung eines akustischen Sig-
nals durch Sirenen.  

Grundsätzlich sind Sirenen insbesondere zur Warnung bei größeren, auch 
gemeindeübergreifenden Schadenslagen (z.B. Erdbeben, Hochwasser 
oder auch industriellen Störfällen) ein effektives Mittel. 

Signal „Warnung“ 

bestehend aus einem auf- und abschwellenden Ton von einer Minute. 
Dieses Signal bedeutet: Gefahr, Radio einschalten, auf Informationen ach-
ten.  

 

 

 

 

Signal „Entwarnung“ 

bestehend aus einem Dauerton von einer Minute.  

 

 

 

 

 

Bitte denken Sie daran den Notruf 110 oder 112 nur im 
tatsächlichen Notfall anzurufen! 


